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Wil,12. Dezember 2012 
 
 
 

Bericht und Antrag an das Stadtparlament 
 
 

Amtsdauer 2013 – 2016: Sitzungsgelder und Entschädigungen 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Das Parlamentspräsidium beschloss am 12. November 2008, die Sitzungsgelder und Entschädigungen an 
die Mitglieder des Stadtparlaments der Teuerung anzupassen (Indexstand 99,7 Punkte, basierend auf 
Dezember 2010 = 100 Punkte). Im November 2012 lag der Index bei 99,1 Punkten. Eine teuerungsbe-
dingte Anpassung drängt sich nicht auf. 
 
Das Parlamentspräsidium erachtet eine jährliche Entschädigung für die Beanspruchung der privaten Infra-
struktur (Internet, PC, Papier, Telefon etc.) weiterhin als ausgewiesen. Der bisherige Betrag von Fr. 300.--
wird indes aufgrund der bisherigen Erfahrungen als zu tief erachtet; eine Erhöhung auf Fr. 500.-- er-
scheint angemessen. Ebenfalls weiterhin soll für die erste Stunde der Kommissionssitzung das doppelte 
Sitzungsgeld ausbezahlt werden. Damit kann der Initialaufwand für die Vorbereitung und das Aktenstu-
dium mindestens teilweise abgegolten werden. Zusätzlich zur Fraktionspauschale soll wie bis anhin auch 
die Teilnahme an den Fraktionssitzungen zum Ansatz einer Parlamentssitzung entschädigt werden. Dabei 
wird indes nur eine Fraktionssitzung für die Vorbereitung einer Parlamentssitzung entschädigt. 
 
 
2. Zuständigkeit Parlamentspräsidium 
 
Gemäss Art. 114 Geschäftsreglement des Stadtparlaments haben Parlamentspräsidentin bzw. Parla-
mentspräsident, Vizepräsidentin bzw. Vizepräsident sowie die Präsidentinnen bzw. Präsidenten der parla-
mentarischen Kommissionen für die Vorbereitung der Geschäfte Anspruch auf eine besondere Entschädi-
gung. Für besonderen Aufwand und ausserordentliche Beanspruchung der privaten Infrastruktur können 
die Mitglieder besonders entschädigt werden. Das Präsidium setzt die Entschädigungen für besonderen 
Aufwand im Rahmen des vorhandenen Kredits fest. Das Präsidium hat an seiner Sitzung vom 12. Dezem-
ber 2012 die entsprechenden Beschlüsse gefasst. 
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Parlamentspräsident/in Pauschale von Fr. 2'270.-- pro Jahr 
 
Vizepräsident/in Pauschale von Fr. 455.-- pro Jahr 
 
Präsidentinnen bzw.  – Fr. 3'150.-- für die Präsidentin bzw. den Präsidenten der GPK 
Präsidenten der parla- – doppeltes Kommissionssitzungsgeld für die übrigen Präsidentinnen 
mentarischen Kommissionen    bzw. Präsidenten 
 
Entschädigung für 
private Büroinfrastruktur Pauschale von Fr. 500.-- pro Jahr je Parlamentsmitglied 
 
 
3. Zuständigkeit Stadtparlament 
 
Gemäss Art. 112 und Art. 113 Geschäftsreglement des Stadtparlaments setzt das Stadtparlament die 
Sitzungsgelder und die Fraktionsentschädigungen auf Antrag des Präsidiums fest.  
 
Dem Stadtparlament wird die Festlegung folgender Sitzungsgelder und Entschädigungen beantragt: 
 
Stadtparlament Sitzungsgeld 
 pauschal Fr. 108.-- pro Sitzung, unabhängig von der Sitzungsdauer 
 
Kommissionen Sitzungsgeld 
 Fr. 72.-- für die 1. Stunde der Sitzung 
 Fr. 36.-- für jede weitere Stunde 
 
 Pauschale 
 Fr. 22'050.-- für die sieben Mitglieder der GPK (je Fr. 3'150.--) 

 Hinweis: Sitzungen aufgrund von Empfehlungen / Aufträgen aus dem 
 Stadtparlament werden separat mit Sitzungsgeldern entschädigt. 

 
Fraktionen Sitzungsgeld 
 pauschal Fr. 108.-- pro Sitzung, unabhängig von der Sitzungsdauer 
 (Basis 1 Fraktionssitzung pro Parlamentssitzung) 
 
 Pauschale 
 Pro Fraktion je Fr. 1'500.-- (ein Drittel) 
 Pro Mitglied je Fr. 375.-- (zwei Drittel) 
 
 
Abrechnung und Zahlungsmodus: Die Abrechnungen werden durch die Kommissionssekretariate bzw. 
Fraktionen zuhanden der Stadtkanzlei erstellt. Die Sitzungsgelder und Entschädigungen werden halbjähr-
lich durch die Stadtkanzlei an die Anspruchsberechtigten ausbezahlt. 
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4. Antrag 
 
Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Parlamentspräsidium unterbreitet Ihnen folgenden Antrag: 
 
Die Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Amtsdauer 2013 – 2016 seien gemäss Beschluss 
des Parlamentspräsidiums zu genehmigen. 
 
 
Stadt Wil 
 
 
 
Erwin Schweizer Christoph Sigrist 
Parlamentspräsident Sekretär 
 


